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Anlage von Freizügigkeitsgeldern der Auffangeinrichtung (Änderung des BVG): Vernehmlas-

sung

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 28. Januar 2026 mit dem Sie uns eingeladen haben,zur

Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvor-

sorge (BVG; SR 831.40) zur Anlage von Freizügigkeitsgeldern der Auffangeinrichtung Stellung zu

nehmen.

Die Auffangeinrichtung ist ein wichtiges Element in der beruflichen Vorsorge. Aus Sicht des Re-

gierungsrats ist nichts gegen die geplante Anpassung im BVG zur Anlage von Freizügigkeitsgel-

dem der Auffangeinrichtung einzuwenden.

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich.

Altdorf, 20. März 2026
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Im Namen des Regierungsrats

DefJ-anctemrfiann Der Kanzteidirektor Stv.
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Adnan Zurfluh


